
Diedrakoutische Gesetzgebung.

Die drakontische Gesetzgebung ist verhältnissmässig selten
Gegenstand spezieller wissenschaftlicher Forschung gewesen 1. Auch
die Litteratur über das Blutrecht behandelte mehr dessen Inhalt
an sich als in Beziehung zu Drakon. Zwar hat die Auffindung
der aristotelischen' A8l1vulwV TIoAlTE'la, welche die überraschende
Nachricht einer dl'akontischen Verfassung brachte, auch der
Forschung über den Gesetzgeber Drakon neue Anregung ge­
geben, aber es fehlt noch viel daran, dass die Forschung darüber
auch nur in den Hauptpunkten für abgeschlossen gelten könnte.
So herrscht nicht einmal über das Wesen der gesetzgeberischen
Thätigkeit Drakons Uebereinstimmung. Hierzu und zu der Frage,
die eigent.Iich die Grundlage aller Forschung bilden müsste, zu
der Frage nach Herkunft und Beschaffenheit 'der litterarischen
Ueberlieferung wird im Folgenden ein Beitrag zu geben versucht.

1.

Die Frage nach der Ueberlieferung über Drakon ist wohl
mer und da gestreift wordeu - vor allem K. F. Hermann hat
in seiner Monographie einen werthvollen Beitrag dazu geliefert -,
aber bis jetzt noch nic~t einer zusammenhängenden, systematischen
Untersuchung unterworfen worden. Wie dies aber nöthig ist,
zeigt besonders jener Vortrag Cauers, der die Negirung der
litterarischen Ueberlieferung nicht etwa zum Resultat, sondern

1 Erwähnung verdienen vor allem: K. F. Hermann, De Dracone
legum latore, Ind. lect. Gott. hib.1849/50, F. Cauers Vortrag über die Ge­
setzgebung Drakons auf der 40. Philologenversammlung zu Görlitz (1889),
von der neuesten Litteratur der Absohnitt über Drakon in Busolts
Gesohiohtswerk, der einen entschiedenen Fortschritt gegenüber früheren
Darstellungen bedeutet, und Gilberts 'Beiträge zur Entwioklungsge­
schichte des grieohischen Gericht.sverfahrens und des grieehisohen Rechts' ,
Leipzig 1896.
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vielmehr zur bewussten, grundlegenden Vorau!lsetzung llat. Ging
doch Oauer so weit, dass er selb~t die allgemeinste, einfachste
Thatsache der Ueberlieferring 1 dass nämlich Drakons Gesetz'
gebung ausser den VO/lOl <POVt1<Ol nooh andere Gesetze ent­
hielt, die von Solon abgesehafft wurden, über Bord warf und
allein auf das auoh insohriftlioh 1 als drakontisch gewährleistete
Blutrecht die Thätigkeit Drakons beschränkte. Dass diese An­
sicllt, weit übel' das Ziel hinausschoss, ist olme Weiteres klar.
Denn nicht nur ist es schwer verständlich, wie überhaupt Jemand
daztl kommen sollte, gerade eine solche Naohricht einfach aus
der Luft zu greifen, sondern sie ist anch von so zuverlässiger 2

und von so verschiedenen Seiten bezeugt, dass eine feste Grund­
lage dafür existirt haben muss, mag sie nun in einer Stelle
der solonischen Gesetze, vielleioht dem Eingang, oder was wahr­
scheinlicher ist, in kurzen Nonzen II der attisehen Urehronik zn
suohen sein, an deren Existenz und urkundliehem Oharakter heute
billiger Weise nieht mehr gezwe.ifelt werden so11te 4• Ganz an­
ders steht es freilioh mit der Ueberlieferung über Inhalt und Be­
sohaffenheit dieser Gesetze. Davon stand in der Ohronik sieher
nichts, und deshalb ist hier allerdings die J)'rage bereohtigt, woher
eigentlioh die Alten über diese seit Solon aufgehobenen Gesetze
etwas wissen konnten. In der That hängt von ihrer Beant­
wortung alles weitere ab; ioh werde mioh deshalb zuerst ihr
zuwenden und dabei versuchen, die Geschiohte der Ueberlieferung
über Drakon überhaupt in ihren ersten Anfänge und Quellen zu
verfolgen.

Wenn auch der Name des Urhebers des geltenden Blut­
reohts nie ganz5 vergessen worden sein kann, so glaube ioh dooh,
dass lange Zeit die Erinnerung an ihn im Volke sehr verblalilst
war und erst im letzten JaIlrzehnt des V. Jahrhnndets wieder
lebendig geworden ist. Die für uns älteste Erwähnung Drakons
findet sich freilioh schon in einem Fragment von KratinoB, fällt
also sioher vor 421 v. Ohr., aber der Inhalt spricht mehr für
als gegen jene Annahme. Es heisllt da:

1 CIA I 61 (Ditt. 8y11.2 52), die bekannte Inschrift d. J. 409/8
tiber die Neuaufzeichnung des öpaKoVTo<; '1'0""0<; 1l'€pl '1:00 lpO'l'ou.

11 Jetzt auch von Aristoteies, ' Aa. TIoÄ; c. 7.
8 Wie sie auch v. Witamowitz vermutbet, Arist. und Athen I 8. 58.
• S. ebenda, S. 260-290.
5 z. ß. in den Kreisen der Exegeten des heiligen Rechts.
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11po<;; TOV :E6AlUVO~ KaI LlpUKOVTO<;; oien vOv
eppuTOUOW llbl1 Ta«;; KUXPUC;;, TOle;; Kupßeow.

Uebel' den Sinn del' Worte kann kein Zweifel sein; Kratinos will
sagen, die solonischen und drakontischen Gesetze gelten nichts
mehr, sie taugen den Athenern nm noch zum Brennholz - wie
man heutzutage von eitlem Gesetz etwa sagen würde, es Qei nur
nooh ein Stüok Papier, sei Makulatur. Wil' lernen aus diesen
Worten erstens, dass die drakontischen KUpßEI<;; zu Kratinos Zeit,
wenn nicht vollständig, so doch theilweise, noch existirten}
zweitens aber denn nur so erhält der in den Versen liegende
Witz Farbe und einen realen, sofort verständliohen Hintergrund­
dass sie in irgend einem Winkel, sei es nun des 11puTaVetOV
oder der :EToa ßa<J1AElOe;;1, unbeaohtet verwahrlosten, wo Sill sioh
scbliesslich jeder, del' es wollte, zum Feueranmaohen 2 holen konnte.

Solon theilte nun freilich darin das Sohioksal Dl'akons,
aber sein Andenken war duroh die Rolle, die er in der attischen
Geschichte gespielt hatte, in ganz anderer Weise gesiohert als
das Andenken Drakons, vor allem lebte Solon durch seine Ge­
diohte im Munde der Athener fort. Dagegen waren die Be­
dingungen für das Fortleben Drakons in der Erinnerung des
Volkes viel ungünstiger, Drakons einziges Werk waren seine
Gesetze, aber die meisten derselben wurden nach kurzem Bestehen
ausset: Kraft gesetzt, und gerade Solon war es ja, der sie duroh
seine Gesetzgebung verdrängte, Hierdurch erwnohs sogar für
den in Geltung gebliebenen Thei! der drakolltisohen Gesetze,
die VO/lOl epOVIK01, wie analoge Erscheinungen ähnlioher Fälle
lehreu 8, die Gefahr, dass auoh sie schliesslioh vom Volke auf

1 Im ITPOTQvtiov wurden wenigstens später die Reste der solo­
nischen aeOVEt; aufbewahrt (Plut. Sol. 25; Polemon bei Harpocr. s. v.
liEovl); in der O"1'oa ßlXlJ{XElOt; wurden naoh Aristoteles A9. '!ToX. o. 7.
die solonischen KUPPElt; aufgestellt, und, was wichtig ist, die Neuauf­
zeichnung des dr,akontischen VO/-lOt; '!TEpl cpovou aus dem Jahre 409/8 i
noch andere Beispiele bei Busolt, GI'. Gesch. 1I2 S. 147 Anm. 1.

l! Diese Erklärung widersprioht freilich in einer Beziehung der
herrschenden Auffassung, wonach die KUPPEl<; von Stein waren, und
saohlioh lässt sich auoh unter dieser letzteren Voraussetzung ein ganz
passendes Bild gewinnen: die Athener, die die oben abgestumpften KUpPElt;
als Unterlage beim Rösten ihrer Gerste benutzen, ein Bild, das in
mancher Hinsicht mir sogar anspreohender ersoheint. Aber ich be­
zweifele, ob der Dativ otal eine derartige Erklärung zulässt.

S Auch bei Solon selbst; ich erinnere an die 5 Klassen, die die
Ueberlieferung später ibm zusohriell und die in Wahrheit ohne Zweifel
früheren Ursprungs sind.
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Solon zurüokgeftihrt wurden, und wenn dies in Wirkliohkeit niobt
gesohah, so ist es vielleicht nur dem einen Umstande zuzu­
schreiben, der das FOl·tbestehen des Blutrechts . überhaupt be­
wirkte, der religiösen Sobeu, die alles, was damit zusammenl1ing,
umgab und so wohl auoh dem Namen Drakons einen gewissen
Schutz sicherte. Jedenfalls VOll den übrigeIl Gesetzen DrakoIls
wie von seiner Persönlichkeit konnte man in Athen des V. Jahr­
hunderts nur duroll jene alten KUpß€l<;; oder durch die mündliche
Tradition etwas wissen. Die KUpß€l<;; aber verwal1rlosten nach
dem Zeugniss des Kratinos in irgcnd einer Ecke, und die münd­
liche Tradition - sollte es da nicht von einer gewissen Be­
deutung sein, dass Herodot, der dooh sonst so viel und genau
von der alten attischen Geschichte erzählt und von Solon ganz
gut Bescheid weiss, Drakon nirgends nennt, obwohl er - z. B.
gerade bei der Erwähnung der solonischen Gesetzgebung (I, 29)
schon Gelegenheit dazu gehabt hättel ?

Nooh auffallender aber ersoheint es mir, dass Antiphon in
seinen AOTOI q>OVlKOl kein einziges Mal von Drakon sprioht, nicht
einmal da, wo er die Vortreffliohkeit der VOIlOl q>OVlKOl betont
und da.bei auf ihre Geschichte hinweist, wo sich also eine Er­
wähnung des alten Gesetzgebers geradezu aufdrängt, ich meine
1TEpl TOO 'Hpq,bou q>6vou § 14 (und fast genan so 'ITl:pl TOU
XOP€UTOO § 2): KalTol TOU<; TE VOIlOU<;; o'i K€iVTlXl 1TEpl TWV TOlOU­
TWV, mlvTa<;; av oTllal 0IlOAOTnO'al KaAAIO'Ta VOIlWV ll1TaVTwv
KE10"8lil Kai oO"uOTaTlX' tmaPX€l IlEV Te aUTOi<;; &pXalOTaTOl<;; ErVen
E.v T~ Tfj TaUTJ;1, €1i€lTlX TOUe; autOu<;; &el 1TEpl TWV mJTWV, 01iep
IlETIO"TOV E.O"n O"l1llEiov VOIlWV Kan.We; K€lJ,tEVWV' 0 rap xPOVoe;
Kai ft E.1l1iElpia Ta 1JJ1 Kar..w<;; EXOVTlX E.Kblba.crKEl TOUe; av8puJ1iou<;
• • • _ . . Olhwc; 0\ TE v6/l01 KaAAuJTa K€ivtal 0\ 1iEpl q>6vou,
0\)<; oubEl<; mimoTe E.T6r..Il11O"E KlvijO'al ß. Man könnte mir nun

1 Anders steht es mit dem Schweigen von 'l'bukydides; dieser bat
in der ThaI. keinen Anlass, Drakon zu nennen, er nennt auch Solon
nicht. Dagegen ist vielleicht in diesem Zusammenhang die bei Plutarch
(Sol. c. 12-14) vorliegende Ueberliefernng fiber die vorsolonillche Zeit
zu verwerten, die Drakon gar nicht kennt und auf Kylon·Epimenides
sofort Solon folgen lässt. Freilioh wenn die Quelle dieser Ueberliefe­
rnng die attische Ohronik ist, wie Wilamowil.z, Arist. n. Ath. 158, mit
gutem Grund vermuthel., so ist zu bedenken, dass diese ohne Zweifel
Drakon unter dem Arohon Aristaiohmos nannte. Ich halte deshalb
hier mit dem Urtheil zurück.

2 Dagegen Antiph. I, 8: Tol<; VO/lOl<; Tol<; Ö/lETEPOl<;, 1t<xpa
'twv 6EWV Kai TWV 1tpOrOVWV OlClöeEaMEVOl KTA. ist zu allgemein, um
einen SchluBs zuzulassen.
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vielleioht Lysias entgegenbalte:D, der die Zeit, in welcher meinel'
Ansicht nacb die Erinnerung an Drakon wieder lebendig wurde,
mit erlebte und dementflprechend in der That auch eine Kenauere
Kenntniss von Drakons Gesetzgebung verräth, insofern er sOf(ll.r
eines der von Solon aufgehobenen Gesetze, einen VOIlOC;; 1T€Pl
apTia<;; erwähnt!, trotzdem 8.1Ier in seinen Reden über Blutllachen

. so wenig wie Antiphon Drakon nennt. Aber die Sache liegt
dooh bei Lysiall anders. Die Reden gegen Eratosthenes und
Agoratos mtissen sofort ausgesohieden werden; denn es sind
rein politische Reden, in denen dns Blutrecht als solohes gar
keine Rolle spielt, wie denn auoh in heiden Reden kein ein­
ziges Mal ein Paragraph desselben zitirt ist. Und auch in
den drei übrigfu wirklioh in Betracht kommendeu Reden I, III
und IV, die ihrer Art naoh mit den antiphontisohen auf einer
Stufe stehen, 'wüsste ich nur drei Stellen, wo der Zusammen­
llltng überhaupt eine Erwähnung Drakolls gestattet, nämlich I,
31, T,33 und ur, 42. Allein an letzterer: aXM bflXov on Kal
01 TOU<;; VOI!OUlj; Ev9abe 9€VT€<; OOK €1 nv€<;; l!ux€aal!€VOl lTUXov
aXAf]Awv KaTaEaVT€<;; Talj; K€<paAac.;, E'lTi 1'0111'01<;; n!:lwcrav TTl<;;
Tta1'pibo<;; <PUTDV 1Toulcracr9a1, aU' ()aOl etc. wäre die Nen­
nung des Namens zumindest überflüssig. Denn es kommt dem
Redner hier nur darauf an, dem Wortlaut des GeRetzes selbst,
dem Ausdruok 1'paul!a EK 1Tpovoia<;;, zur Erklärung die offenbare
Absicht derer, die das Gesetz gegeben haben, gegentiberztlstellen,
es ist alRo eine solohe Umsohreibung, wie sie Lysias erzählt,
sogar durchaus am Platze 2. Eher könnte man schon den Namen
Drakon in der Rede I U1T€P TOU 'EpuTOcr9€vou<;; <povou § 31 er·
warten, wo erst das Gesetz tiber MKalO<;; <povo<;; zitirt ist und
es dann heiBst: Kal o{lTw a<pobpa Ö VOI!09€Tlllj; ETtl Tatlj; yal!€­
Tal<;; TUValtl MKala TauTa ~TnaaTO eivtll waTE Kai E1Tl Tai<;; Ttu),­
XaKUllj; Tal<;; EAClTTOVOlj; aE{cw; T~V UUTTJV biKllV E1T€8nK€ KTX. und
ebenso § 33: av9' tilv Ö TOV VOIlOV n9d<;;, ettvaTov aUTol<;; ETtOlncrE
TnV Z:l1l!laV ohne Nennung des Namens. loh will gar llicht leug~

nen, dass hier dazu ganz gute Gelegenlleit war und die unbestimmte

1 Nach Lex. Rhet. Cant. p. 665, 19 in der verlorenen Rede KaT'

,Aphnwvo;;;, naoh Diog. Leert. I, 2, 55 in der KllTli NIK{bolJ.

2 Auoh der Plural ol-9tvns;;; zeigt, dass Lysias nicht an eineu be­
stimmten Gesetzgeber, sondern an die ganze Generation der 'ItPÖYOVOl,

von denen die Athener die Gesetze überkommen haben (cf. S. 324
Anm. 2 die dort oiticrte Antiphonstelle), denkt.
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Umschreibung etwas auffallend ist, und es wäre auch aus diesem
Grunde interessant genau das Jahr, in dem die Rede geschrieben
worden ist, zu wissen, wofür leider keine Anhaltspunkte vorhanden
sind. Jedenfalls aber macht der Umstand, dass sich auch bei Lysias
einmal eine auffällige Stelle findet, das Schweigen Antiphons noch
nicht lInauftallig, und dann vor allem ist doch dessen Schweigen
an einer Stelle, wo er, wie ich wiederhole, gerade die Geschichte
des 8lutrecbts streift, noch von ganz anderer Bedeutung. Hier
regt sich doch der Verdacht, dass entweder Antiphon selbst Dra­
kon nicht als Urheber des geltenden Blutrechts ~ennt oder wenig­
stens bei seinen Zuhörern kein Ventändniss für diesen Namen
zu finden glaubt und ihn deshalb nicht nennt.

Ohne Zweifel sträubt sich zunächst unser Gefühl gegen
einen derartigen Gedanken, und nur wenige werden jene Stelle
für genügend erachten, um darauf einen solchen Verdacht zu
gründen, der den gewöhnliohen· Vorstellungen so zuwiderläuft.
Allein wenn man näher der Frage nachforscht, wie sich in der
Praxis die Ueberlieferung des Blutrecbts gestaltet hat, so kommt
man auch von dieser Seite zu einem Ergebniss, das uns in jenem
Verdacht bestärkt und zugleich die in ihm ausgesprochene That­
saohe erklärt und verständlich macht.

Dass die Originale der drakontisohen VOIlOl lpOVIKOt, wenn
überhaupt je, nicht lange bei den Gerichtsverhandlungen benutzt
wurden 1, bedarf keines Beweises; sie wurden ohne Zweifel bald
duroh Abschriften ersetzt, die auch ihrerseits von Zeit zu Zeit
erneuert wurden; ein Beispiel dafür ist wohl die von Lysias I, 30
erwähnte O"TnAl1 et 'Ape{olJ miTou. Es ist nun aber dooh kaum
glaublich, dass bei diesen neuen Aufzeichnungen, die man für den
praktischen Gebrauch machte, der Text ganz ohne Zusätze und
Yerällderungen blieb. Dass 403 v. ehr. eine neue Redaktion
des Blutrechtes stattfand, steht ja fest. Es mag vorher nie zu
einer BO systematischen, einheitlichen Neuredaktion gekommen
sein wie J. 403 diese ist vielleicht mit durch den Mangel
einer solchen veranlasst worden -; es mögen früher die Zusätze
in der Form selbstständiger Urkunden abgefasst und so bei den
Akten aufbewahrt worden sein, allein das scheint doch sicher,
dass auch schon längst vor 403 mit dem Fortschritt der politisohen

1 Es ist unmöglich, wenn sie wie die solonischen Gesetzestafeln
in der I1TOa. ßal1[A€lo«; aufbewahrt wurden. Auch ist nicht zu ver­
gessen, dass schon die Yerschiedenheit der Mahlstätten zu verschiedenen
Ausfertigungen zwang.
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Verhältnisse und der Entwicklung weniger des Rechtsgefühls als
der Rechtstechnik sich das Bedürfniss nach solchen Zusätzen
und kleinen Aenderungen 1 llerausstellen musste. Die Annahme
einer solchen organischen Reohtsentwioklung lässt sich auch
ganz gut mit der Ueberlieferung vereinigen, dass im Blutrecht
immer. dieselben Gesetze gegolten hätten und nie jemand daran
zu rütteln gewagt babe. Denn die Hauptsatzungen blieben in
der That unverändert, und das Reoht, wenn ee nur organisch
fortgebildet und entwickelt wird, bleibt immer das alte Recht 2).

Nun hat in Betreff der aT~"l1 auf dem Areopag schon
Wilamowitz in ganz anderem Zusammenhang bezweifelt, ob sie
überhaupt die Bezeichnung drakontischen Ursprungs trug, und
nach aU' dem, was ich eben ausgeführt, muss ee auch !leIn'
fraglich sein, ob den neuen Aufzeichnungen immer noch der Name
Drakons beigefügt wurde, Eine Bestätigung dafür, dass die im
V. Jahrhundert in der Praxis dienenden Urkunden nioht den
Namen Drakon trugen, soheint mir der Volksbeschluss des Jahres
409/8 zu geben, der (He avaTpa<p€lC;; TWV VOMwV beauftragt, TOV
Ap6.KOVTOC;; VOMOV T0/J. 'lTEp\ TOU <p6vou aufzuzeichnen und vor
der aToa ßaa(A€IOC;; aufzusteUen; man muss sioll dazu nUl' ein­
mal scharf die Frage naoh Grund und Zweck dieses ,-olksbe'
schlusses stellen, worüber ja, was Beachtung verdient, der Text
der Inschrift selbst nichts sagt. Handelt es sich etwa bei dieser
Aufzeiohnung um eine solohe, wie ich sie oben besprochen habe,
darin begründet, dass die bis dahin in der Praxis benuh:ten
Urkunden nioht mehr brauchbar waren und deshalb eine Ab­
schrift nöthig wurde? loh will davon absehen, ob es dazu eines
besonderen VolksbeBchlusses bedul'fte und ob dann nicht wenigstens
mit ein paar Worten der Grund hätte angedeutet werden müssen:
schon allein der Aufstellungsort verbietet eine derartige Au­
nahme. Denn war diese Neuaufzeiclmung für den praktiRchen
Gebrauch bei den Gerichtsverhandlungen bestimmt, dann gehörte

I So vor allem nach sohärferem und Zweifel aussohliessenden
Ausdruok; ein Beispiel dafür bietet der Fall des Mordversuchs ohne
tödtlichen Ausgang, der später mit Tpa0J.la €K 1rpovo{a<;, noch zu Solons
ZeÜ aber naoh v. Wilamowitz' ansprecbender Vermutung mit O'lpara{
bezeiohnet wurde.

2 Vgl. die schönen Bemerkungen Riehls in seiner' Familie' über
die Entwicklung der Sitte, des Volksliedes und die allmäblige Ver·
änderung eines sich VOll Generation zu Generation forterbenden Hauses
(Familie S. 125 f. unu 189/90).
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sie auf den Areopag oder eine der anderen Mahlstätten, aber
niclltvor die moa ßa<jtAE10C;;. Wenn bier die Stele 'aufgestellt
wurde, so geht daraus hervor, dass bei der Neuaufzeichnung
nicnt die Riicksicht auf die praktische Benutzung massgebend
war, sondern vielmel1f das Bedürfniss, die Inschrift zur allge­
meinen, öffentlichen Keulltlliss zu bringen 1. Dies lässt sich ·aber
auch durch Folgendes noch geradezu beweisen.

Man bringt uuser· \jJftq:>I<Jllll mit Recht gewöhnlich mit der
durch Tbukydides (VIII, 97) und aus der Rede dcs Lysias gegen
Nikomachos (or. XXX) belrannten Einsetzung von VO/..lOflETlll im
Jahre 410 in Verbindung. Wenn bei JJysias nur von der Auf­
zeichnung der solonischen Gesetze die Rede ist, so I,ann das
schon deshalb nicht dagegen ins Feld geführt werden, weil Lysias
immer nur von der Aufgabe, die speciell dem Nikomachos, nicht
der, welche der ganzen Commission zufiel (rrpoC;Tllxflev iap
ll\JT4J) spricht. Dass es sich um dieselbe Commission handelt,
beweist der Titel aVlliPllq:>€UC;; TWV VOfJWV, den auch Lysias
einmal von Nilromachos gebraucht. Allerdings illt das Jahr der
Einsetzung jener Commission 410, der Volksbeschluss über Drakon
dagegen fällt 409/8, aber 6S setzt ja auell dessen Wortlaut die
aVllipaq:>Etc; TWV VOIlWV bereits als vorbanden voraus, es folgt
daraus also nur, dass in der That bei der ursprünglichen Ein­
setzung der Commission nicht von Drakon die Rede war und
erst nachträglich die ava.'l'pllq:>€tc; TWV VOIlWV den Auftrag er­
hielten auch des Drakons Gesetz TI€p\ TOU q:>ovou aufzuzeichnen.
Dieser Umstand nun aber, dass dieser Auftrag an dieselbe
Commisaion erging, die für die solonischen Gesetze gewählt war,
zwingt dazu, ihn auch unter demselben Gesichtspunkt zu betrachten,
dieselbe Motive für heide anzuuehmen 2•

Nun ist der Beweggrund für die Neuaufzeichnung der
solonischen Gesetze klar: sie waren in Vergessenheit gerathen

1 Dass man für die Publikation von manchen Gesetzen seit alter
Zeit gerade die cr'roa ~acrIÄEIO~ wählte, ms.g wie v. Wilamowitz ver­
muthet (a. a. 0.8.45 A. 7) darin begründet sein, dass hier in der Nähe
die Beamten vereidigt wurden (PoIl. VIII, 86). Aber wesentlich war
doch dabei, dass dieser Ort allen Bürgern zugänglich war, und deshalb
die Gesetze leicht zur allgemeinen Kenntniss gebracht werden konnten;
vgl. CIA II 258 (Ditt. Syll.ll 182) v. 5-11.

II Deshalb ist in dem 'lIi)qJlcrr.tCl von 409{8 wohl auch gar kein
Motiv angegeben, weil dies aUB der Berufung der dVllTPClqJE'll; sich von
selbst ergab.
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und sollten jetzt wieder zu;" allgemeinen Kenntniss und zu neuel'
Geltung gebracht werden. Sowie wir nuu aber dies Motiv auf
die Aufzeichnung des drakontischen Blntroohts übertragen, drängt
r>ioh die Frage auf, was eigentlich hiel' in Vergessenheit gerathen
war, Denn dies von dem Inhalt des geHenden Blutreohts selbst
anzunehmen, ist doch ausgesohlossen, Gewiss, auswendig gewusst
hat die einzelnen Paragraphen der gewöhnliche Bürger weder
damals nooh irgendwalln vorher oder nachher, und auch für die
Einzelheiten des gerichtlichen und religiösen Verfahrens, die
zum glossen Thei! gar nicht im Gesetze standen 1, konnte er
nicht den Rath der Exegeten entbehren, die auoh dafür da
waren; aber die Hauptsatzungen wie dass auf Mord Tod oder
Verbannung und nur bei <p6voll; Ih:oualOll; eiue Sühne möglich
war, dass die Tödtung des Ehebl'echers oder in der Nothwehr
erlaubt war, die waren doch olme jeden ·Zweifel alle Zeit hin­
durch jedem Athener bewullst, und es bedurfte dazu nioM erst
der Aufstellung einer Urkunde in der aTOll. Was wirklich, wie
wir oben sahen, vergessen sein musste, das war die Kenntniss
der ursprünglichen, von Drakon selbst stammenden Fassung der
Gesetze, und was dabei vergessen sein k 0 n nte, wal' das Be­
wusstsein, dass das in der Praxis geltende Recht im Wesenniohen
dooh auf Drakon zurückging. Wenn also im J. 409/8 dieselbe
Commission, welohe die in Vergessenheit geratenen solonischen
Gesetze ans Licht ziehen Bollte, auch den Auftrag erhielt, das
drakontisohe Blutl'eobt aufzuzeichnen, so kann es nur deshalb ge­
schehen sein, weil man zum Bewusstsein kam, dass das geltende
Blutrecht nicht mit dem alten drakontischell identisch war, und
man dieses deshalb wieder zur Kenntniss und doch wohl auch
zur Geltung bringen wollteIl,

1 cf. (Dem.) adv. Euerg. et MnesibuI. § 71,
2 Denn dass die Aufzeiohnung nicht UUI' antiquarischem Interesse

entsprang, sondern auch einen praktischen Zweok im Auge hatte, liegt
auf der Hand. Aufschluss muss auoh hier die avaTPCUPTJ der solonischen
Gesetze geben. Wie diese dadurch gewissermassen neu in Kraft treten
sollten, so sollte vermutblich auch durch Veröffentlichung des alten
drakontischen v6r.tot; dieser wieder für den massgebenden Text erklärt
werden, auf den sich allein vor Gericht berufen werden durfte In der
Praxis konnte das freilich kaum allzu grosse Bedeutung gewinnen, da
in allem Wesentlichen das bis dahin geltende Recht mit dem drakon­
tiscben Gesetz übereinstimmte. Nur machte es die Rechtsprecbung
insofern wieder schwieriger und unvollkommener, als die alte dl'a:kontische
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Der Wol·tlaut der Inschrift ilötigt uns aber, meine icll, noch
einen Schritt weiter zu gehen. Wenn das tIItlCPLO'Ila. aufzuzeichnen
befiehlt nicht etwa TOll rraAaLOv oder TOV apxa'iov 6paKovTo~

VOIlOV TOll nepl TOU cpovou, sondern schlechtweg TOV 6paI\OVTOC;;
VOIlOV TOll rrepl TOU cp6vou, so kann das in der Praxis geltende
Blutreoht nicht denselben Titel geführt, offioiell wenigstens und
im allgemeinen Sprachgebrauoh nicht aucl1 als 6paKovToc;; vOIlO~

gegolten haben. Es wird uns also auch durch diese Inschrift
bestätigt, was die allgemeine Betrachtung der Entwicklung des
Blutrechts lehrte. Die Folgerungen daraus ergeben sich von
aelbst: wenn im V. Jahrhundert die geltenden Urkunden des
Elutreohts nicht mehr die Bezeichnung drakontischen Ursprungs
trngen, dann dürfen wir uns nicht nur wundern, sondern müssen
es geradezu voraussetzen, daas dieser drakontiaohe Ursprung
überhaupt im Volke nioht mehr allgemein bekannt war 1; und
so wären wir auf einem Umweg zu demselben Ergebniss ge­
kommen, das uns vorhin eine Prüfung der antip110ntischen
Reden nahe gelegt hat, und das nun nicht mehr so befremdend
erscheinen dürfte wie vorhin, damit aber zugleioh auoh zum Be­
weise der Behauptung, von der ich ausgegangen bin, dass die
Erinnerung an Drakon überhaupt mit deI' Zeit im Volk verblasst
war, Denn wenn sein Name nioht einmal in Verbindung mit dem
Blutrecht sich lebendig erhalten hatte, so konnte man sonst erst
recht nichts von ihm wissen.

Fassung den Anforderungen der fortgeschritt.enen Zeit nicht mehr ent­
sprach. Es hat dann auch bald eine umfassende Neuredaktion statt­
gefunden. - Aus dieser ganzen Erörterung geht übrigens auch aufs
neue hervor, dass der Stein nioht etwa die solonische Redaotiou des
Blutrechts giebt und dass der 1TpWTOt; litWV der Inschrift der der dra­
kontisohen Gesetze ist. Diese Frage ist aber m. E. durch die treff­
lichen Ausführungen Schölls hierüber (Bel'. d. Münch. Ak. 1886 S. 87 ff.),
die wohl eine Erwähnung seitens der neuest.en Commentatoren der
Insehr. (Reo. des insel'. iur. greques II p. 9/10) verdient hä.tten, lä.ngst
entsohieden.

1 loh erinnere darlln. dass selbst Demosthenes a.352 die Kennt­
niss des drakontisoben Ul'sprungs der VO/JOI qJOVIKO{ bei seinen Zu­
hörern in der Volksversammlung nicht als selbstverständlioh voraus­
setzt, sondern es für nöthig hält sie daran zu erinnern; cf. Aristoor.
§ 51: 0 1Jfv vO/Jol; EOTlv ofhol; ApdKOVTOt;< KaI 01 aAAOI b'OOOlll; b: TWV
<pOVIKWV v6/Jwv 1Taperpallld1Jllv. Andrerseits aber zeil{t die Stelle auch,
dass der Name Drakon selbst beim Volke in einem Anseheu stand, das
Demosthenes für die von ihm angeführten Gesetze fruktifizieren will.
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Der Volksbeschluss des Jahres 409/8 ist für uns das erste
Zeichen eines wiedererwachenden Interesses für Drakon, und
dementsprechencl :finden wir denn auch von da ab häu:figer in
der Litteratur Drakon erwähnt und zwar, was wichtig ist, auoh
für nioht zum Blutrecht gehörende Gesetze 1. Es fragt sich nun,
woher dies Interesse stammt. Sollen wir darin eine natürliohe
Fruoht der um diese Zeit aufblühenden antiquarischen und histo­
risolJen Studien sehen, oder liegt hier doch nooh ein besonderer
Anstoss vor? Wenn es sich nur um die Erwähnungen bei Rednern
und Historikern handelte, hielte ich die erste Erklärung für aus­
reiohend. Nun aber ist gerade das erste Zeiohen jenes Interesses
der Volksbesohluss von 409/8, und es ist doch reoht zweifelhaft,
ob der Einfluss der historisch·antiquarischen Litteratur stark
genug war, so bald sogar staatliche Massregeln hervorzurufen.
Hier kommt uns mm von ganz anderer Seite willkommen Hülfe,
nämlich von dem IV. Kapitel der aristotelischen )ASllvaiwv
'lTOA1T€ia und der dafür von der Forschung ermittelten Quelle.

loh darf· die sioh daran knüpfende Frage hier wohl als
bekannt voraussetzen und mioh deshalb kurz fassen, zumal das
für uns hier wesentliche Resultat fast allgemein ant'rkannt ist.
Danach nämlich ist die Quelle für die in jenem Kapitel geschilderte
drakontisohe Verfassung eine Parteisohrift der Oligarchen des
Jahre 411 gewesen, für deren Benutzung auch sonst in dem
Werk des Aristoteles dentliohe Spuren vorhanden sind. Ent­
scheidend dafür ist der Umstand, dass die Verfassung der Oli­
garchen von 411 mit der drakontischen bei Aristoteles eine
solche Verwandtschaft 2 zeigt, das·s ein innerer Zusammenhang
dazwischen bestanden baben muss. Welcher er war, ergiebt
sioh wie von selbst aus der Geschichte der damaligen Verfassungs­
kämpfe. Das Sohlagwort im politisohen Leben war damals die
'/T(hptO~ 'lTOA1T€la, zu der das Volk aus dem Bankerott der
jüngsten Vergangenheit sich retten wollte, und unter deren Flagge
jetzt jede Partei dahinsegeln und zum Ziele der politischen
Maoht zu kommen suchte. So griff die gemässigte demokratisohe

1 Um nur die der Zeit naoh näclisten Zeugnisse zu nennen: Lysias
bezieht sich, wie sohon oben erwähnt, auf einen v6/-l0<; 1f€pl dpylCl<;;
Xenophon beruft sieh Oeoon. c 4 auf Gesetze, die den von Sklaven
ausgeübten Diebstahl bestrafen, Aescbines adv. Tim. § 6 redet wenigstens
so, als kenne er auoh von Drakon Gesetze tiber die Erziehung der Jugend.

II Die nähere Begründung hierfür wie für das Uebrige s. bei
v. Wilamowitz, Ar. u. Athen J, S. 76 ff. u. 161 ff.
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Partei, nioht olme Berechtigung, aufSolon zurüok, die. radi]ta]eren
Elemente auf Kleistben6s 1 kein Wunder, wenn auell die
Oligarell6n in der alten Zeit nacb einem Namen für ihr Programm
suobten und nachdem sie in Drakon einen gefunden batten, dann
für ihre Ideen mit Hinweia auf die drakontisobe Tt'lhptOc; Tt'OAl­
TEla in Wort und Sobrift Propaganda machten. Es ist für uns
hier einerlei, ob die drakonUsche Verfassung, auf die sie sicb
beriefen, eobt oder gefälsoht war, und wie der Verfasser jener
vorauszusetzenden Broso1lüre biess. Wichtig für uns ist nur die, wie
ioh wiederhole, fast allgemein zugestandene Thatsache, dass die
Oligarohen bei der damals herrschenden Tendenz zu der sogen.
mhploc; Tt'OAlTEla zurüokzukebren auob den Namen Drakon in
die Debatte llineinwarfen. Denn damit ist die oben gestellte
Frag!!, wodurch das Interesse für Drakon wieder rege geworden
sei, beantwortet und zugleiob erklärt, warum dieses Interease
auoh im politischen Leben und zwar gerade hier zuerst sich zeigt.
Die Oligal'ohen mussten naoh kurzem Triumph die politisohe Herr­
schaft wieder fahren lassen, aber die von ihnen betriebene Agitation
hatte wenigstens die Wirkung, dass die Erinnerung an Drakon
wieder lebendig wurde und dass die Athener sich vor allem
wieder auf den Ursprung ihres Bluh'eohts besannen, und eine
Neupublikation des alten drakontisoben Gesetzes anordneten.

Vielleicht lässt sich auf Grund dieses Zusammenhangs das
Erscheinen jener von Aristoteles benutzten Schrift nooh näher
datiren. Denn haben auch yermuthlich die Oligarohen bereits
in den der Umwälzung von 411 vorausgehenden Parteikämpfen
den Namen Drakon und die diesem zugeschriebene 1t'lhplOr; Tt'OAl~

Tela als Agitationsmittel gebra;uollt, so kann die Schrift, in der
dieser Standpunkt litterarisoh vertreten wurde, doch eben so gut
vor wie naoh 411 erschienen sein; in letzterem Falle war sie
eben eine naohträgliche Rechtfertigungssohrift. Nun fällt jenes
'Vf(lplO"lU, die Nenaufzeiohnung des drakontischen VOJ.lOc; Tt'€p\
TW lpOVOlJ betreffend, in daR Jahr 409/8, und zwar wurde
durch dasselbe uachträglich, wie wir sahen, also dooh infolge
irgend eines Anstosses, die Aufgabe der &vaTpalpElt;; TWV VOJ.lWV
erweitert. Die Folgerung scheint mir nicht zu gewagt, dass eben
in diesem Jabre jene Schrift ersohien, neu die öffentliche Auf­
merksamkeit auf Drakon lenkte und sO auch den Anstoss zu jener
naohträgliohen Berüoksiohtigung Drakons wenigstens auf dem Ge­
biet des Blutrechts

1 cf. Arist. ' M. 1t'9A. c. 29, 3.
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Nachdem durch Alles' dies die Vorfragen erledigt sil1d,
können wir jetzt von festem Boden aus an die Hauptfrage heran­
gehen, die den Ausgangspunkt dieses Absohnittesbildete, ob die
Athener der historischen Zeit von den nicht zum Blntrecht ge­
hörenden Gesetzen Drakons überllanpt etwas wissen konnten.
Die Beantwortung ist leicht. Wenn nooh zu Kratinos' Zeit dra­
kontiscbe KUPß€l~ existirten, und bald darauf, um 411, wieder
ein lebhaftes Interesse an Drakon wach wurde, dann ist es fast
selbstVtlrständlich, dass dieses sicb auch jenen Urkunden wieder
zuwandte, und vor allem die Staatsmänner und Forsoher sich aus
ihnen über die Gesetze Dra.kons unterrichteten. Die l'Ylöglichkeit
lässt sich also nicht bestreiten, dass die in der Litteratur sich fin­
denden Nachriohten über solche nicht dem Blutrecht angeböl'enden
Gesetze direkt oder iudirekt auf jene KUPß€l~ zurückgehen. Damit
ist llicht gesagt, dass dies bei jeder Nachricht der Fall ist; im
Gegentheil lässt sich beweisen, dass die gesetzgeberische Thätig­
keil Dl'nkons später dllS Opfer arger tendenziöser Entstellung ge­
woruen ist. Dies ist aber in jedem einzelnen Fall zu entscheiden,
und in Bausch und Bogen lä.sst sich ebenl!owenig wie die Ueber­
lieferung über den Akt der Gesetzgebung selbst die über den
Inhalt der einzelnen Gesetze verwerfen.

loh kann es mir zum Schlusse nicht versagen auf ein
Zeugniss hinzuweisen, das bisher kaum Beachtung gefunden zu
haben scheint und vielleioht in diesem Zusammenhang verwerthet
werden I,ann. Es ist das Fragment des Alkiphronbriefes (bei
Beoker fr. 2), von dem sich die Ueberschrift TlavMxavoc,; Movo­
Tva8ltp und der eine Satz ~~W'A€I~ dno'AolvTo 01. K'A€U18ev€uj; Kat 01.
.o.p6.KOVT€Cj; el'halten hat. Dass Alkiphron diesen Ausspruoh nicht
.il.US sich selber hat, sondern die Anregung dazu irgend wohel'
entnimmt, ist klar. Auch reden die in der Briefdberschriftent­
haltenen Namen deutlioh genug uud zeigen, dass er hier wie so
oft t die Komödie benutzt. Nun ist bisher nur die neuere Ko­
mödie als Quelle nachgewiesen worden, wir müssen deshalb unser
Fra.gment zunächsti daraufhin ansehen, Eine Erwähnung Drakons
ist in einer neneren Komödie ganz gut verständlicll: der Ehe-
brecher wie der Dieb hatte G enug, sein Andenken zu
ver~ünllohen 2. Eine ähnliohe die NelJUung von

1 Deber die Quellen AlkiphrotlS vgl. Th. Kook, Rhein. Museum
43, 29 ff.

2 Ygl. z. B. bei Athen, XUI p. 569 a das Fragment des Komikers



334 L. Ziehen

Kleisthenes wüsste ich dagegen in der neuel'en Komödie nicht 1.

Die Zusammenstellung von Drakon und Kleisthenes ist an sich
auffällig, doppelt auffällig wird sie, wenn wir sehen, dass sie
sich noch einmal in der Litteratur findet, in dem pseudoplato­
nischen Axiochos p. 365 (bei Becker S, 509): I1Jc; ouv E1T1 Tile;
ApaKoVTOe; 11 KAEIO"tlevou.; TtOAITElac;; oubEv TtEpl O"€ K(XKOV
~v' upX~v Tap OUK ~.; TtEpl 8v (Xv ~v. othw.; ouM JlETa ~v
TEAeuT~V TEV~O"ETctl' O"U lap OUK EO"EI TtEpl 8v EO"fa, bekannt­
1i~h auch die einzige Stelle ausser Aristoteles, wo von einer
1TOAtTEla Drakons die Rede ist. Dies sieht doch ga.nz da.nach
aus, als ob es sieb dabei um eine ganz bestimmte politische An­
spielung handelte. Für eine solche ist nun aber in der neueren
Komödie kein Platz, und wir Mimen so auf die alte Komödie.
Es fragt sicb also, ob nicht die Geschicllte ihrer Zeit uns einen
Anhaltspunkt für jene verwünschende Zusammenstellung bietet.
Und dieser lässt sich in der That, meine ich, finden, Wie wir
oben sahen, suchten die Oligarchen des J. 411 ibt, Programm·
dadurch zu vertheidige.n, dass sie sich auf die mlTplO'; 1TOAITela
des alten Drakon beriefen, und machten so Drakons Namen ge­
wissermassen zu ihrem Sohla.chtruf. Nun hatte aber das Psephisma
des Pythodoros, das die oligarchische Verfassungsänderuug ein­
leitete, noch ein Amendement, in welchem Kleitophon - ohne
Zweifel doch in demokratischem Sinne, wenn er es auch maskirte
- aufforderte: Tt'poc;;avalllTijO"a1 b€ TOUC;; alpEeeVTa~ Kat TOUC;;
rraTpiouc;; VOJlOU~ ot)C;; KAEIO"tleVl1C;; [91lK€V ÖTE KaelO"Tl1 T~V hllJlO­
KpaTlav, örrw~ UKouO"aVTE'; KaI TOUTWV ßOUAEUlJWVTal TO apIO"fOV,
11JC;; OU hl1JlOftKilv &AAa 1TapaTtA'1O"lav ouO"av TijV KA€lO"eevou~

rrOAlTelaV Tf.I I:OAWVO~, Von anderer Seite wurde also gegenüber
dem Programm der Oligarchen für eine 1TOAlfEla im Sinne des
Kleistbenes gekämpft. Bie Drakon - hie Kleisthenes lautete
also das Feldgeschrei in den Debatten .der Volksversa.mmlung.
Wir brauchen UDS nur dies Bild lebhaft vor Augen zu stellen
und wir verstehen, wenn ein Dichter rief: urrOAOtVTO
01 KA€tO"tlevEIC; KaI 01 ApUKOVTEc;.

4renarohos, den m Dichter der mittleren Komödie zu
bezeichnen pflegt.

1 Man müsste denn gerade annehmen, dass eine Frau hier den
Namen KAElallEVfJ<; als Typus für den 1tulluco.; gebraucht. Das gäbe
dann doch aber eine sehr gezwungene Erklärung der Stelle, selbst
wenn statt oi AptiKoVTE<; zu schreiben wäre () ApUKWV.
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Ich verkenne nicht die Bedenken, die dieser Combination
entgegenstehen, vor allem das eine, ob wir annehmen dürfen,
dass Alkiphron wirklich auch einmal eine alte Komödie zur
Vorlage benutzt hat. Vielleicht liesse siob. noch der Ausweg
einer vermittelnden Quelle 'einsoblagen - aber darüber mögen
bessere Kenner des Alkiphron, als icb es bin, ul'tbeilen. Wenn
meine Vermuthung riclltig ist, so wäre jedenfalls ein ganz hüb­
scheJ.:, neuer Beweis dafür erbraclJt, wie lebllaft man im Jallre
411 sich wieder mit Drakon beschäftigte, so Jebhllft, dass es auch
Leute gab, die ihn zum Teufel wünsollten.

n.
1. Der Grund dafür, dass der Persönlichkeit Drakons vor­

dem ziemlich geringe Aufmerksamkeit zugewandt wurde, liegt
auf der Hand. Wenn das Alterthum von dem Gesetzgeber. Dra­
kon sprach, so sah es in ihm auch den geistigen Urheber der
unter seinem Namen laufenden 6EO'J.101j die heutige Forschung ist
sioh im allgemeinen darüber einig, dass im wesentlichen seine
Thätigkeit wie die der römischen Dezemvirn sich auf die sohriftliche
Fixirung des damals geltenden Gewohnlleitsrechtes beschränktel ;
für sie steht daher hinter den drakontischen Geset.zen zunächst
gar nicht Drakon, sondern das athenische Volk des VII. Jahr­
hunderts, und jenem fällt gewissermassen nur eine Vermittlerrolle
zwiscllen diesem und der Folgezeit zu. Freilich wird, wie im
Altel'thume dies. Verhältuiss Ilrakons zu dem Inhalt seiner Ge­
setze nie oder fast nie 2 mit Bewusstsein erkannt wurde, so in
der Neuzeit wiederum Drakons persönlicher Antheil an dem
Werke und damit seine geschichtliche Bedeutung unterschätzt.
Es ist ein Verdienst BusoHs demgegenüber nachdrücklich auf die
Bedeutung Drakons hingewiesen zu haben, leider hat aber gerade
Busolt wieder über den Charakter deI' drakontischen Gesetz­
gebung eine Ansicht aufgestellt, durch die er sich mit sich selbst,
wie mir scheint, in Widerspruch setzt und jener gerechten Wür­
digung Drakons selbst die Grundlage entzieht. Gestützt nämlich
auf'Ä6t]V. TrOA. 3, 4: 6EO'!-lo6ETCU be TrOAAOI~ UO'TEPOV ET€O'lV

1 Die ohen erwähnte abweichende Ansic)lt. Ganers ignorirt voll­
ständig die jetzt auch von der aristotelischen' A8l]vaiwv DOAlTEta 'be­
stätigte Ueberlieferung des Alterthnms, s. darüber S. 2.

2 Eine Ahnung des wahren Sachverhalts bricht vielleicht durch
bei Aristoteles CA9l]v. DoA. c. 41) in den Worten: TJ €'lrl LlpUKOVTOt;
(sc. 1l'oAtTEia) €V ~ Kai vOllou<; aVETpal\'av 'lrpLÜTOV.
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fjpE9T}O'av, llbT} KaT' ~Vla1JTOV a\pOUll€VWV Ta~ upxa~, (iTrW~ uva­
lpaljJaVTE<j; Ta geO'Ilia lpUAaTTWO'I TrPOI; 'H1V TWV alllplO'ßllTOUVTWV
KpiO'IV vertritt Busolt die Ansiobt 1, die Aufzeiolmnng des Ge­
wohnheitsrechtes sei, um die Adelsbeamten und deu Adelsrath
C an ein feststehendes, öffentlioh bekanntes Recht> zu binden, schon
vor Drakon seit der um die Mitte des VII. Jahrhunderts erfolgten
Einsetzung der Thesmotheten geschehen, auf die er deshalb auch
folgeriohtig die sonst gewöhnlicb der drakontischen Gesetzgebung
zuerkannte Bedeutung eines Sieges des b~llo~ über die Eupa­
triden übertl·ä.gtj bei DrakoDs Thätigkeit habe es sich dagegen
nnr um eine zu sam m en h ä. n gen d e AufzeicllDung des Stadt­
reobtes gehandelt, die der Adel zur Sioherung und Besserung
der Rechtspflege zugestanden habe.

Diese Auffassung, die das Wesentliche in eIer Thätigkeit
Drakons unberüoksiohtigt lässt, ist bis jetzt, soweit ich sehe, un­
widersproohen geblieben. Auch Gilbert stellt, obwohl er die Be­
deutung jener Worte über die Thesmotbeten riobtiger erkannt
llll.t,. in Bezug auf Drakons Thätigkeit offenbar unter dem Ein­
fluss der Busolt'sohen Ansohauung lI. Er hat es allerdings über­
haupt unterlassen, näher auf diese seinem Thema fern liegende
Frage einzugehcn und soharf Stellung zu ihr zu nehmnn. Und
doch ist dies nothig. Denn es handelt sieh dabei keineswegs
etwa nur um eine bedeutungslose Nüance der Darstellung, son­
dern es hingt davon die ganze Beurtheilung Drakons ab. Denn
wenn wirklich iu grosserem Umfange schon vor Drakon die
schriftliche Fixirung eines bindenden Gewohnheitsrechtes statt­
gefunden und er selbst nur eine zusammenfassende, vielleioht hie
und da ergänzende S Thätigkeit ausgeübt hat, daun schrumpft
sein Verdienst zu dem .eines Redaktors zusammen, und jede
darüber hinausgehende historische Bedeutung Drakons mtissen
wir preisgeben.

1 Grieoh. Gestih. Il2 S. 177 ff. und 223 f.
2 Vgl. a. a. O. S. 506; ich zitire die Stelle weiter unten.
S Vielleiohtweil Busolt selbst den Widerspruch fühlte, der zwischeu

dieser Auffassung und seinem rühmenden Urtbeil über Drakon besteht,
hat er einmal den modifizirenden Ausdruck gebrauoht, die einzelnen
llECJIlHl des Gewohnheitsreohtes seien 'mindestens zum grossen Theil'
sohon VOll den Thesmotheten aufgezeiohnet gewesen. Aber hierduroll
wird an dem Wesen der Saohe nichts geändert, und das Bild, dl1ll
wir uns von dem Thatbestand zu ma.ohen haben, nur unkla.r un(l un­
bestimmt.
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Müssen wir das nun wirklioh? Ist wirklioh mit der An­
nahme einer zusammenhängenden Aufzeiohnung das Wesen von
Drakons Werk ersoMpft?

loh glaube, dass Busolt mit Unrecht aus jener aristotelisohen
Stelle eine derartige Sohlussfolgerung zieht. Denn dem wider~

sprechen nioht etwa bloss die otl'enbar nur die allgemeine Ueber"
'zeugung des· Alterthums wiedergebenden Worte von Gellius 1

und Josephus ll, sondern vor allem das Zeugniss des Aristoteles
selbst, der mit klaren und ausdrücklichen Worten die 'lrohlT(::la
des Dralion als eine solche bezeichnet: EV t Kat VOJ.lOU\i; aV€Tpa"
\lmv 'lrpuhov CAe. 'lrOh. 41, 2). Freilioh hat Busolt, um diesen
Widerspruoh zu beseitigen, die W Ol·te anf Verfassungsgesetze
bezogen, aber diese Interpretation ist sprachlich unmöglich: das
Kat vor VOJ.lOU\i; weist auf die VOJ.lOl als auf etwas Neues neben
der 'lrohlTEia hin, bedeutet, dass aU88er der Einrichtung der
Deuen Verfassung Dooh etwas anderes, nämlich die erste Auf­
zeichnung von Gesetzen stattfand, ebenso wie bei der Thätig­
keit Solons unterschieden wird: 'lrOAlTeia.V b€ Ka.TEO'TTJO'€ Kat
VOJ.lOU\i; lbWK€V anOU\i; ('M. 'lrOh. 7, 1).

Wenn also wirklich Aristoteles jene Worte über die Thes­
motbeten, sowie es Busolt versteht, gemeint hat, dann wider­
spricht er sich selbst, und mehr als das: er stellt fl,llch über den
Zweck des 'I'hellmothetenamtes nicht nur eine unvollständige B,

sondern auoh eine sachlich verkehrte Ansicht auf. Denn danach
hätte er gemeint, die Thesmotheten seien von den Athenern ge­
wählt worden, die Rechtssatzungen sohriftlich zu :fixiren nnd
dadurch die Beamten an ein "feststehendes, öffentlich bekanntes
Recht" zu binden. Aber dazu bedurfte es doch nie und nimmer
eines dauernden, Jahr für Jahr neu gewählten Amtes, sondern
nur eines einmaligen, vielleicht längere Zeit hindurch funktio­
nirenden, aber einmal schliesslich doch am Ende seiner Aufgabe
stehenden ausserordentlichen Amtes, wie es bei den Dezemvirn

1 N. A. XI, J8: 1s Draoo leges quibus Athenienses uterentur
primus omnium tulit.

11 c. Apion. I, 4: "UlV bl'j/.lOl1{WV TpetllJ.ui'rwv dpxuloTomiut; etval
</laCH TOUt; (mo ApaKOVTOt; aOTO'!.<; 1TEpl -rUlV </lOVIKUlV TPet</lEVTat; VO/.lOUI:;.
Diese Stelle bezieht sich freilich möglicher Weille weniger auf die
ältesten Gesetze überhaupt als auf die ältesten der noch bestehenden
Gesetze. cf. Antiph. 1TEpl 'I'. 'Hpq,bou </lOVOI) § 14.

I Mit vollem Recht nimmt auch Busoit für die Thesmotheteu
der alten Zeit eine richterliche Thätigkeit an.

Rhein. Mus. f. l'hilol. N. F. LIV. 22
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del' Fall war und auoh für Drakon zutrifft. Auch der jährliche
Wechsel der das Thesmothetenamt bekleidenden Personen, den
Aristoteles gerade hier erwähnt, passt zu einer derartigen Auf~

gabe denkbar schlecht. Wie diese Gründe es als sachlich un­
möglich erweisen, dass durch die Einsetzung der Thesmotheten
nur die Forderung der Bürgerschaft Dach schriftliöh aufgezeich­
neten Gesetzen erfüllt werden soHte, ebenso unwahrsoheinlich
soheint es mir, dass Aristoteles je etwas derartiges geglaubt bat.
Vielmehr muss er in jenen Worten orrwc;; ava"fpaljJaVTEC;; Ta a€<J~

~ua <puMnW<Jl rrpoc;; TnV TWV all<Pl<JßfJTo\JVTWV KplC1IV, mag er
nun darin seine subjekt.ive Ansicht äussern oder wirklich aus der
Zeit vor Drakon gute, nioht bloss auf Rückschlüssen beruhende
Nachrichten über die Befugnisse der damaligen Beamten benutzen 1,

jedenfalls etwas anderes im Auge haben. Was dies war, hat bereits
Gilbert 2 erkannt, nämlich, dass die 8EC1IlUX die Rechtsentscheidungen
der rillhterlichen Instanzen sind, die von den Thesmotheten schrift­
lich aufgezeichnet wurden und als rrapabEi"fllaTa die späteren.
Richter in ihren Entscheidungen beeinflussten. Diese trefflichen
Ausführungen Gilberts über die l'echtsbildende Kraft des rr<Xpa­
belTIl<X sowie über die Entwicklung, die das Recht, ehe es kodi­
flzirt wurde, durchlaufen hat, lassen sich aber noch naoh einer
Richtung hin vervollständigen. Gilbert ist auf die von Busolt ange~
regte Frage, inwieweit bei der Aufzeichnung der aEC1~lla durch die
Thesmotheten die Forderung des Volks nach geschriebenen Ge~

setzen mitwirkte, nicht eingegangen. Diese kommt offenbar für
ihn in Uebel'einstimmung mit der herrschenden Ansicht nur
an einem Punkte in Betracht, nämlich bei dem .Abschluss der
von ihm dargelegten Rechtsentwicklung duroh die Codifizirung
des Rechts, durch die jene Forderung erfüllt wurde. Und doch
steckt, glaube ich, in der Ansicht BusoHs auch ein richtiger
Gedanke, den dieser nur in einseitiger VlTeise verfolgt hat,
Busolt wie Gilbert haben, wie mir scheint, übersehen, dass nicht
nur das Recht selbst, der Rechtsinhalt, sondern auch das Be~

dürfniss nach geschriebenem Recht eine Entwicklung durchge­
macht hat.

Bei jedem Volke wird sich auf einer bestimmten Kultur­
stufe das Verlangen nach einer sicheren, von richterlicher Will­
kür unabhängigen Rechtsprechung einstellen. Es ist entschieden

1 Etwa aus der attisohen Chronik.
};I a. a. O. S. 475-476.
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I

unriohtig zu behaupten, dass dies nur im Interesse der unteren
Stände gelegen ,habel, und deshalb auoh falsoh die Aufzeichnung
von Gesetzen nur als ein vom Volk dem Adel abgepresstes Zu'
geständniss anzusehen. Das ist allerdings ja gewiss und in der
biossen Thatsa.ohe der Adelsherrschaft begrÜndet, dass unter der
ursprünglichen Rechtsunsicherheit am meisten die Regierten, die
von der Herrschaft ausgesohlossenen Stände litten und diese
deshalb am lebha.ftesten auf AbhÜlfe drangen. Aber willkommen
musste sohliesslich jedem eine grössere Sicherheit der Rechts·
pflege sein. lob glaube, dass man diese des baI b einseitig oft
als Forderung des unteren Vollts hingestellt hat, weil man etw~s

einseitig dabei an di~ JU8tiz fiber Eigenthllmsvergehen gedacht
hat, durcb die in der That hauptsäohlioh die unteren Klassen
betroffen wurden. Aber diese bilden doch immer mir einen,
wenn 'auob sehr wiohtigen Thei! der durch den Richter zu ent·
soheidenden Reohtsfälle. Gerade z. B. die Regelung der Blut·
gerio1Jtsbarkeit ist wohl, wie eauer riohtig betont 2, von dem in
blutigen Fehden sich aufreibenden Adel oder mindestens von
einem Theil desselben als dringendes Bedürfniss empfunden
worden. Und in den versohiedenen Fragen des Besitzrecbts
werden eioh wenigstens die attischen Eupatriden des VII. Jahr­
hunderts gegen eine Aufzeiohnung des alten Gewohnheitsreohtes
schon deshalb nioht so sehr gewehrt haben, weil fÜr dieses die
zu ihrel' Zeit bestehenden sozialen Milderungsgründe niohtvor­
handen waren und es deshalb, wie ja die Thatsaohen lehren,
eher für die adligen Gläubiger als für das in Folge der letzten
wirthechaftlichen Entwioklung verschuldete Volk günstig war.
Es ist deshalb auch ganz verständlich, wenn die Ueberlieferung
in der drakontischen Gesetzgebung keineswegs einen Sieg des
Volks 'sieht; musste dooh das von Drakon aufgezeiohnete Ge­
:wohnheitsrecht im Gegensatze zu manchen solonisohen Neuerungen
eher als vo.lksfeindlich erscheinen.

Ich glaube also, man muss sioh hüten in dieser Frage aU­
zusehr nur nach ei ne I' Seite zu sohauen, und vielmehr zusammen·
fassend sagen, dass die sohriftliohe Fixirung 'des Gewohnheits­
rechtes einem allgemeinen Bedürfniss entspraoh, das vom ganzen

1 So sehon freilieh Eul'ipides, Suppt v. 433: TETpal!lJ~vwv bE
Ta,V VÖI!WV ö T' dVeEV~<;; 6 1ThOUOIÖ<;; TE TtlV bilCllV tOllV~X€l. Der Gegen.
satz ist hier freilich die Gesetzlosigkeit der Tyrannis.

2 a. a. O. S. 120.



340 L. Ziehen

Volk, wenn auoh wohl versoMeden stark, empfunden wurde. Aber
auch hier muss, wie gesagt, das Gesetz der historisohen Entwiok­
lung gelten und lehrt, dass weder dies Bediirfniss in demselben
Augenbliok, wo es sioh bemerkbar maohte, erfüllt wurde, noch dass
es überhaupt gleich in der weitgehenden Forderung nach einer
vollkommenen gesetzlichen Fixirung, gewissermassen nach einem
Gesetzbuch, an den Tag trat. Vielmehr muss es hier wie überall
Anfänge und erste Versuche, und zwar vermuthlich zuerst sehr
sohüchterne und bescheidene Versuche gegeben haben, Und da­
hin gehört offenbar das, was Aristoteles über die Thätigkeit der
Thesmotheten berichtet. Nioht di6 l6tzte Erfüllung ,jenes Bedürf­
nisses, wolll aber eine der ersten Aeusseru~gen und Erfolge des­
selben war der Auftrag an die ThesmotheteD, der vielleioht zu­
gleioh mit ihrer Einsetzung 6rfolgte, die Satzungen des Ge"!V0hn­
h6itsl'echtes, Ta OEO'lJ.lll, die entweder sie selbst in 6igen6r richt6r­
lioh6r Thätigkeit oder unter ihrer Mitwirkung die Ar60pagiten
bei ihren Urth6ilsspriichen .befolgt6n, aufzuz6ichnen und aufzu­
b6wahrell, um daran für spätere Gerichtsverhandlungen 6inen
Rückhalt zu haben, ohne dass jedoch, wie auch Gilbert bemerkt,
diesen Aufzeichnungen bindend6 Kraft beiwohnte. Letzteres aber
ist überhaupt der springende Punkt in dieser ganzen Frage. Denn
in d6r ob6n von mir besproch6n6n Entwicklung der Sicherung der
Rechtspflege ist der wesentliche, entsch6idende Schritt, der ein­
zigezugleioh, der auch von der Ueberlieferung scharf und deut­
lioh f6stgehalten werden kann, derjenige, duroh den die bisher
mehr oder minder willkürlioh befolgte Rechtstradition in einer
fest bestimmten, künftig hin bindenden Gestalt als Gesetz for­
mulirt wird. Und diesen Schritt bezeichnet 6ben die drakon­
tische Gelletzg/ibung, die allerdings eine zusammenhängende Auf­
zeichnung· der geO'!lol des Gewohnheitsrechtes ist, aber im Unter­
sohied zu den Aufzeichnungen der Thesmotheten 6ine solche mit·
biudender, gesetzlicher Kraft. Wahrscheinlich hat auch Arillto­
teles selbst 6in Bewusstsein dieses Unterschiedes gehabt j er bringt
ihn wenigstens riohtig zum Ausdruok, wenn 61' das ein6 Mal
sagt orrwc; aVllTpatVllVTec; Ta ee0' 1J.1 II (j>UAanWOl KTA. und das
ander6 Mal bei Drakon: Kat VO!J. OU C;; aVElpatVaV rrpwTov.

Dass Drakon bei seiner Gesetzgebung die Aufzeichnungen
der Tbesmotheten benutzte, sie ihm als Material und zwar als
werthvolles Material dienten, ist fast selbstverständlich. Aber
deslJalb bleibt ibm di6 volle Verantwortlichkeit für die definitive
G6staltung di6ses Ma,t6rials, die Vel'antwortlichkeit für das, was
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er nun als Gesetz eodiftzirte, vollkommen gewahrt, von einer
nur zusammenfassenden oder absoltliessenden Codifikation kann
niobt die Rede sein, sein Werk ist in der Tbat darin ur­
theilt das Alterthum riohtig - die erste Gesetzgebung Athens.

Und dies Werk soll man nioht untersohätzen. Ohne Zweifel
hatte das Gewohnheitsreoht in' vielen Fällim bereit.s eine so fest
und bestimmt ausgeprägte Gestalt, dass Drl1.kon wirklioh nichts
anderes zu thun übrig blieb als die schriftliche Registrirung.
Aber ebenso zweifellos ist, dass die Rechtsansohauungen keines­
wegs überall eine so feste Gestalt gewonnen llatten und zum
Thei! sich noch in flüssigem Zustand befanden, dass es manolle
Dinge gab, über welol1e die von den Thesmotheten aufgezeioh­
neten Urtheilssprüclle sehr yersohieden lauteten, sodass die Eut­
s.cheidung darüber, welohe Rechtsanscba.unng künftighin einzig
gesetzliohe Kraft erhalten Bollte, eben dooh von dem persönliohen
Urtheil Drakons abhing. Gerade flir das Blutreoht gilt das.
Zwar sah sich hier Drakon am ehesten uralten, tief in dem
Glauben des Volkes wurzelnden Rechtsgewohnheiten gegenüber,
an denen ein Drehen und Deuteln unmöglich, an denen Zll tasten
ruchlos und gottlos war; dass auf dem Areshilge] über nrsätz­
lichen Mord gerichtet wurde, das bestimmte nicht erst Drakon,
sondern das war uralte Satzung, wie es die Sage ausdrückte,
Satzung der Göttin Athena selbst, und ebenso war es sicher nicht
erst Drakon, der von dem gewöhnlichen Mord den Mi<llIoc;; <pOVOC;;
unterschied 1. Aber doch gab es gerade wieder auf dem Gebiete
des Blutrechts Dinge, in denen zu Drakons Zeit des Volkes
Recht und Glauben nicllt feststand, sojldern die Anschaunngen
feindlich sich kreuzten, wo den die Rechte der Familie einseitig
und eifersüchtig wahrenden Ansprüchen auf Selbs~hülfe das all­
gemeine StaatEtinteresseentgegentrat; iC]l meine natürlich vor
allem die Fragen, die sich an die Blutrache und ihre mögliohste
Verhindenmg knüpfen. Es ist gar nicht anders möglich, als dass
bei dem ersten Versuch yon Staats wegen aus der unsioheren
mündliohen und sohriftlichen Reobtstra d itio n heraus zu einem
ges atz li c h fixirten Zustand zu kommen, eine Auseinandersetzung
mit diesen verschiedenen, sich kreuzenden Rechtsanschauungen
nothwtlmlig war.

Auch sind noch Spuren dieser Auseinandersetzung nachzu­
weisen. Allerdings ist die ~'rage nach der Gestalt des vor-

1 Vgl. Gilbert a. a. O. S. 510 if.
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dralwntisohen Rechtes sehr schwierig, da fast jede Ueberlieferung
hierüber schweigt, und in den meisten Fällen sind wir auf un­
sichere, in der Luft schwebende Vermuthungen angew'iesen. Auf
solche gehe ich nicht ein und. halte mich bloss an das freilich
sehr Wenige, was uns die Ueberlieferung selbst bietet. Dafür
hietet sie uns aber auch eine ganz sichere Spur; denn wenn es in
dem Wortlaut des drakontiscben v6/-loCj; rr€pt TO\) q>6vou naoh
den Bestimmungen üher die <iib€<f1S heisst: Kat 0\ rrp6T€pOV KT€l­
VaVT€S EV TqJb€ TqJ 8€<Y/lqJ EV€X€<Y8wv 1, so geht daraus, wie
längst bemerkt, hervor, dass Drakon mit jenen Bestimmungen
wenn anch gerade nicht Neues, so doch vorher nicht allgemein
anerkanntes zum Gesetz erbob.

GUbert gebt hier allerdings mit seinen Sohlussfolgerungen
zu weit. Er giebt ZWar zu 2, dass der Gedanke der unvor­
Ilätzlichen Tödtung dem vordraltontischen Rechte nioht vollständig
fremd war, wie es der ohne Zweifel a aus rIer Zeit vor Drakon
stammende Fall d~s blKalOC; q>OVOS: EaV TIS tlrrOKTElV1;j EV aBhOl<';
aKWV zeige, aber die allgemeine Durchführung der Unter­
scheidung von vorsiitzli.cher und unvorsätzlicher Tödtung gehe auf
Drakon zurück, in der 'von ihm eingeführten verschiedenen Be­
urtheUung' dieser heiden Fälle bestehe sein Verdienst um die
Entwioklung des attischen Blutrechts. Daran ist soviel richtig,
dass DrA.lton diese Unterscheidung und die Möglichkeit der afb€ale.;
gesetzlioh durchgeführt hat vor ihm haben ja überhaupt Ge­
setze gar nicht bestanden. Aber wenn Gflbert meint, dass es
vor Drakon überhaupt nie eine atb€<YICj; für den unvorsätzlichen
Todtschläger gegeben habe, dass mit jener Unterscheidung etwas
Neues von ihm aufgebraoht' worden sei, so wird dies meiner
Ueberzengung nach den wirklichen historischen Verhältnissen,
wie ich eie oben zu kennzeichnen versuoht habe, niclJt gereoht.
Es stimmt dies übrigens auch gar nioht zu dem, was Gilb6rt
selbst an einer früheren Stelle 4 gesagt hat: die Rechtssätze
Dra]wns seien nicht neue Erfindungen des Gesetzgebers, sondern
bereits vor Drakon formulirt gewesen und <von diesem unver­
ändert in sein Gesetzbuoh aufgenomm~n' worden, Sätze, die der

1 Demosth. 43, 57, bestätigt duroh die Insohrift des Jahres 409/8;
CIA I 61.

2 a. a. O. S. 514.
a Vgl. Gilbert a. a. O. S. 512-13.
4 a. a. O. 506.
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anfangs erwähnten Busoltllohen Ansicht l nahekommen und duroh
sie woM auch beeinflusst sind. Aber weder das eine noch das
andere ist richtig: Drakon hat weder neu die o:tb€l1t~ eingefttlll't,
noch hat er nichts weiter getllan, als schon vorher fornluliertes
Übernommen. Vielmehr liegt ]Iier ein signifikantes Beispiel vor
für da!!, was ioh oben über die Art seiner Aufgabe gesagt habe
sowie über den Zustand, in dem sich damals das Recllt befand.
Denn in der Zulassung oder Nichtzulassung der O:tb€(jl~ haben
wir eben eine jener Frage zu sehen, über die eine festbestimmte,
einheitliohe' Rechtsau:lfassung nooh nioht oder vielleicht besser
gesagt nioht mehr bestand, sondern noch verschiedene An­
sohauungen und Interessen im Kampfe lagen. Und ohne Zweifel
waren es dieselben beiden feindliohen Prinzipien, die üheran
auf diesem Gebiete sich gegenüberstanden, welohe sich auoh hier
bekämpften: diejenigen, welohe die Beschränkung' der Blutrache
und der Selbsthülfe als einen Eingriff in die Reohte der Familie,
des Geschleohts bekämpft hatten, haben auch der milderen Rechts­
praxis, die für unvorsätzliohe Tödtung die Versöhnung zuliess,
widerstrebt und den Standpunkt der Familie, die durdl die
Tödtung ihres Angehörigen nicht minder getroffen wurde, wenn
diese llnvorsätzliob, als wenn sie vorsätzlich gescha]], schroff
und. rüoksichtslos vertreten ß. Verl1}uthlioh spielte auch das
religiöse Moment in diesem Streite eine grosse Rolle ull}1 musste,
wie es zu gehen pflegt, beiden Seiten Waffen liefern. Dass vor
allem die delphische Priesterschaft in diese Kämpfe eingri:lf,
ist sehr wahrscheinlich, aber wie und zu wessen Gllnsten es

1 In Betreff der afoeol<; folgert ubrigeus auch Busolt, aus jenen
Worten der Insohrift, dass Drakon hier Neues sohuf.

2 Gauer a. a. O. S. 115 glaubt freilich, dass Drakon durch seino
Bestimmungen über die afOe(He; ebensosehr der Leidenschaft der Hab·
sucht wie der der Rache entgegentreten wollte und, um die afoeole; zu
erschweren, ihre Zulassung an die Zustimmung- sii:mmtlioher näherer
Angehörigen (bez. der 10 lflp&:repEe;) knüpfte. Es mag sein, dass Drakon
auch eiKennützigen Elementen, die den pekuniären Vortheil der aiÖEO'I~

ohne jede Bedingung geniessen wollten, entgegentreten musste. Der
leitende Gesiohtspunkt für den war und blieb ja, wie Wi­
lamowitz (Orestie S. 12) mit Recht betont, die Sühnung des vergossenen
Blutes. Aber den Hauptkampf musste er doch sicher nioht gegen jene,
sondern die unversöhnlichen Anhänger der Blutraohe führen,
und diese wa.ren es deshalb auch meiner Ueberzeugung na.oh, welchen
er in jenen die afoeale; erschwerenden Bestimmungen eine Conc6ssion
maohte.
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geschah, lässt sich schwer entscheiden 1. Näheres übel' diese
ganzen Kämpfe berichtet ja die Ueberlieferung nicht; die einzige
Spur, die sie zurückgelassen haben, sind jene Worte des drakon­
tischen v6J.lo/i:, die ich oben anführte: Kai 01 rrp6TEpoV KTEiva.VTE~

tv tlflb€ TIfI e€(jJ.l1fI ~VEXE(jeWV, Aber sicher liegt in ihnen der
Abschluss und die Entscheidung leidenschaftlicherer Kämpfe, ale
ihre kurze und nüchterne Fassung zunächst ahnen lässt. Diese
Entsoheidung aber zu fällen, dazu genügte es wahrlich nicht,
in den Aufzeichnungen der Thesmotheten nachzusohlagen, die
ohne Zweifel auch in diesem Punkte wie sonst oft verschieden
lauteten, dazu bedul'fte es nicht nur eines Redaktors, sondern
eines ganzen Mannes, der den Muth hatte, die schwere persön­
liche Verantwortung dafür auf flich zu nehmen ohne Rücksicht
auf Hafls undVerlänmdnng, die derartige Entscheidungen, wie
wir es von Solans Seisll.chtheia wissen, zu begleiten p:llegen.
Dieser Mann war Drakon. Nicht dlLS ist sein Verdienst, dass
er die allgemeine Unterscheidung zwischen vorsätzlicher und
unvorsätzlicher Tödtung aufbrachte und in der afbE(jl~ etwas
Neues schuf. Sicher hatte es schon vor ihm viele einsichtige
Minner gegehen, die hierfür eingetreten waren, auoh schon
Riohter, die zwischen der Familie des Getödteten und dem Mörder
cine afbEO'I~ vermittelten, und zwar oft wohl ungerlihr sohon
unter den~elben Bedingungen, wie sie nachher Drakon in dem
Gesetze vorschrieb, und die doobrecht wesentliche Zugeständ­
nisse an den aas Recht der Familie vertretenden Standpunkt
machten 2. Ideen wie diese stammen überhaupt selten von einem
Einzigen, sondern sind das allmählich sich gestaltende Produkt
vieler Köpfe und Herzen, Aber Drakon war es, der dieser
Idee zum endgiiltigen, ges etzlichen Siege ycrbalf, ein Ver­
dienst, das für den Fortsobrittder Kultur in Attika nicht gering
anzuschlagen ist.

Lud wig Ziehen.

. 1 Gilbert (8.506) sieht in der apollinischen Religion einen mäoh·
tigen Bundesgenossen des Staates bei Bekämpfung der Selbsthiilfe. Zu
einer andern Auffassung führt dagegen das Bild, das Wilamowitz in
seiner Orestie von der delphischen Lehre entwirft. Denn er sieht ge­
rade in dem Apoll von Delphi den Verkünder der Lehre von der un­
bedingten Blutrache, die erst das fortgeschrittene Staatsbewusstsein
überwindet. Was Gilbert a. a. O. über die tEl'J"fI1Tal TTuEl6XPI1(1TOt bei·

beweist in der That nur, dass Delphi auf das Blutrecht in
Einfluss ausübte, nicht aber die Art dieses Einflusses. Es kann

sein, dass gerade in diesen Exegeten der Widerstand gegen die mildere
staatliche Regelung der Blutgerichtsbarkeit seinen Mittelpunkt fand.

I! Vgl. S. 343 Anm. 1.




